
In der Senatssitzung am 19. Mai 2026 beschlossene Antwort 

S 12 

Kontrolle von Osterfeuern in Bremen 

Anfrage der Abgeordneten Frank Imhoff, Marco Lübke, Dr. Wiebke Winter 
und Fraktion der CDU 
vom 22. April 2026 

Wir fragen den Senat: 

1. An welchen Tagen und in wieviel Fällen kontrollierte das Ordnungsamt im April
2026 Osterfeuer in der Stadt Bremen, und in wie vielen Fällen wurden dabei
Beanstandungen festgestellt und/oder Ordnungsmaßnahmen eingeleitet?

2. Wie viele Teams und Personen waren an diesen Kontrollen mit welchem zeitlichen
Aufwand beteiligt, und wie viele Osterfeuer wurden dabei mehrmals kontrolliert?

3. Welche Kosten sind durch die Kontrollen entstanden, und wie werden die
zusätzlichen Arbeitsstunden an Feiertagen und in den Abendstunden vergütet?

Zu Frage 1: 
Der Ordnungsdienst kontrollierte Osterfeuer an drei Tagen. Im Rahmen der 
Vorkontrollen am Gründonnerstag wurden 40 Osterfeuer überprüft. Bei Durchführung 
der Osterfeuer erfolgten am Ostersamstag 22 und am Ostersonntag 5. April 2026 19 
Kontrollen. In neun Fällen wurden Beanstandungen festgestellt; in zwei Fällen 
wurden Ordnungsmaßnahmen eingeleitet. 

Zu Frage 2: 
Bei den Vorkontrollen waren drei Teams im Einsatz, davon zwei Teams mit jeweils 
zwei Einsatzkräften sowie ein Team mit drei Einsatzkräften. Die Kontrollen erfolgten 
von 12:00 bis 18:00 Uhr sowie von 16:00 bis 21:00 Uhr. 

Für die Kontrollen am Ostersamstag und Ostersonntag waren jeweils drei Teams mit 
je drei Einsatzkräften in der Zeit von 16:00 und bis 01:00 Uhr im Dienst. Insgesamt 
wurden fünf Osterfeuer mehrmals kontrolliert.  

Zu Frage 3: 
Die Personalkosten für die Kontrollen der Osterfeuer beliefen sich insgesamt auf 
3.892,06 Euro. Die Arbeitsstunden werden tariflich ab 21:00 Uhr mit einem 
Nachtzuschlag in Höhe von 20 Prozent vergütet. An Feiertagen erhalten die 
Mitarbeitenden einen Zuschlag von 35 Prozent. Diese Zuschläge sind in den 
ausgewiesenen Personalkosten enthalten. 


